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Gesuch um Befreiung von der Feuerwehrersatzabgabe 2026


Name / Vorname:	________________________________________________________

Strasse / Ort:	________________________________________________________

Tel.-Nr. für Rückfragen:	________________________________________________________


Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen und/oder ergänzende Fragen beantworten.

A. 	Gesuch um Befreiung von der Feuerwehrpflicht gemäss § 41 des Feuerschutzgesetzes
Der/die Unterzeichnete war am 01. Januar 2026 nicht feuerwehrpflichtig aufgrund
· Schwangerschaft

· der Betreuung von mindestens einem Kind bis zum vollendeten 16. Altersjahr (§ 41/b)
(Befreit ist je Haushalt normalerweise die Ehefrau, Ehemann ist jeweils pflichtig)

	Geburtsdaten:	______________________________________________________________

· der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger im gleichen Haushalt (soweit die Betreuung nicht 
in Ausübung einer beruflichen Pflicht erfolgt):

Name des Betreuten:	_______________________________________________________

Geburtsdatum:	_______________________________________________________

· körperlicher oder geistiger Gebrechen (Als Grundlage gilt: Anspruch auf eine IV-Rente) 
Zur Befreiung unbedingt IV-Rentenverfügung/Ausweis oder IV-Antragstellung beilegen; 
	Arztzeugnis gilt nicht als Befreiung! 

· eines während mindestens 15 Jahren geleisteten Feuerwehrdienstes (Bestätigung beilegen, 
Befreiung gilt nur für sich selbst, Ehefrau/Partnerin ist nicht befreit)

	a) Name der Feuerwehr	________________________________________________________
	b) Von wann bis wann?	________________________________________________________

B. 	Gesuch um Befreiung von der Abgabepflicht gemäss § 43 des Feuerschutzgesetzes

	Der/die Unterzeichnete war am 01. Januar 2026 aus folgenden Gründen nicht abgabepflichtig: 

· Ich leiste Feuerwehrdienst bei (Bestätigung Betriebsfeuerwehr beilegen): 

Name der Feuerwehr:	________________________________________________________

· Ich wohne im gleichen Haushalt mit folgender aktiv Feuerwehrdienstleistenden Person:

Name und Vorname:	________________________________________________________

	Geburtsdatum:	________________________________________________________

	Name der Feuerwehr:	________________________________________________________

C.	Weitere Anmerkungen
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Datum und Unterschrift: __________________________________________________________


Zur Beachtung:

- Das ausgefüllte Formular ist zusammen mit der Rechnung Feuerwehrersatzabgabe innert 20 Tagen an die
  Gemeindeverwaltung Neuheim, Dorfplatz 5, 6345 Neuheim zu retournieren.
- Studenten oder sich in Weiterbildung befindliche Personen können nicht befreit werden.



Feuerwehrpflicht 
(Auszug Gesetz über den Feuerschutz, Stand 1. Januar 2023)


§ 40 Feuerwehrpflicht 

1 Männer und Frauen mit Wohnsitz im Kanton Zug sind feuerwehrpflichtig. 
2 Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar nach dem erfüllten 20. Altersjahr und endet am 31. Dezember nach dem erfüllten 48. Altersjahr. 
3 Der Regierungsrat kann das Ende der Feuerwehrpflicht auf das erfüllte 46. Altersjahr festsetzen. 


§ 41 Befreiung von der Feuerwehrpflicht

1 Von der Feuerwehrpflicht befreit 
a)  sind werdende Mütter;  
b)  ist je Haushalt eine Person, die mindestens ein Kind bis zum vollendeten 16. Altersjahr oder pflegebedürftige Angehörige betreut, soweit die Betreuung nicht in Ausübung einer beruflichen Pflicht erfolgt;  
c)  sind die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht befähigten Personen.  
2 Der Gemeinderat kann Feuerwehrleute nach mindestens fünfzehn Jahren geleisteten Feuerwehrdienstes von der Feuerwehrpflicht befreien. 


§ 42 Feuerwehrdienst 

1 Der Gemeinderat bestimmt 
a)  die zur Leistung von Feuerwehrdienst notwendige Zahl von Feuerwehrleuten;  
b)  wer Feuerwehrdienst leistet, wobei die beruflichen, persönlichen und charakterlichen Verhältnisse zu 
berücksichtigen sind. Er achtet bei entsprechenden Bewerbungen und Eignung auf eine angemessene 
Vertretung der Frauen, insbesondere in Kaderpositionen.  


§ 43 Ersatzabgabe

1 Wer als feuerwehrpflichtige Person nicht Feuerwehrdienst leistet, bezahlt in der Wohnsitzgemeinde eine jährliche Ersatzabgabe von hundert Franken. 
2 Leistet eine Person aus einem Haushalt Feuerwehrdienst, entfällt die Ersatzabgabe für die übrigen im Haushalt lebenden feuerwehrpflichtigen Personen. 
3 Der Regierungsrat kann die Ersatzabgabe periodisch der Teuerung anpassen.


§ 44 Bezug der Ersatzabgabe 

1 Die Gemeinden führen ein Register mit den feuerwehrpflichtigen Personen und beziehen jährlich die 
Ersatzabgabe. 
2 Massgebend für die Berechnung und den Bezug der Ersatzabgabe sind die Verhältnisse am 01. Januar des laufenden Jahres.
3 Wer aktiven Feuerwehrdienst leistet, meldet der Gemeinde auf Aufforderung hin innert Frist die im 
gleichen Haushalt lebenden feuerwehrpflichtigen Personen.
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